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2. Untersuchungen 

2.1 Geologie 

 

Der Planungsbereich liegt aus regionalgeologischer Sicht in der Magdeburger Börde. 

Die geologische Karte [U2] weist dementsprechend unter humosen Deckschichten aus 

Schwarzerde zunächst äolische Sedimente in Form von Löß auf, welcher nach [U2] von 

eiszeitlichen Ablagerungen in Form von Sanden und Geschiebemergel unterlagert 

werden. Im tieferen Untergrund werden tertiäre Ablagerungen erwartet.  

 

Aufgrund der früheren Nutzung sowie der Lage im Siedlungsgebiet der Stadt 

Magdeburg sind oberflächennah anthropogene Auffüllungen bzw. anthropogene 

Beeinflussungen der anstehenden Böden zu erwarten. Der Untersuchungsbereich war 

zudem früher teilweise bebaut, sodass Reste alter Bebauungen im Baugrund nicht 

ausgeschlossen werden können. Ein Anhalt zur Lage alter Bebauungen (Stand 1992) 

ist in der nachfolgenden Abbildung enthalten: 

 

 

 

Abb. 1: Auszug aus dem Stadtplan, Stand 1992 
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Gesicherte Angaben zu den hydrogeologischen Verhältnissen liegen aus dem 

Kartenwerk nicht vor. Erfahrungsgemäß können die eiszeitlichen Sande Schicht- bzw. 

Grundwasser führen.  

 

Der Planungsbereich wird gemäß DIN 4149:2005-04 der Erdbebenzone 0 zugeordnet.  

 

 

2.2 Erkundung 

 

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurden am 18.02.2011 zwei 

Kleinrammbohrungen (BS 50 nach DIN EN ISO 22475-1) mit Endteufen von maximal 

5,00 m uGOK abgeteuft. Diese wurden ergänzt durch zwei Schürfe, in denen bei  

0,50 m uGOK Tragfähigkeitsmessungen mit dem leichten Fallgewichtsgerät ausgeführt 

wurden. Die erkundeten Bodenverhältnisse wurden vor Ort angesprochen und Proben 

für bodenmechanische und chemische Untersuchungen entnommen. Zusätzlich wurden 

zur Baugrundbeurteilung insgesamt sieben Altbohrungen ausgewertet. 

 

Die neu hergestellten Kleinrammbohrungen wurden nach Lage und Höhe eingemessen. 

Als Höhenbezug diente ein Kanaldeckel, welche in [U1] mit einer Höhe von 76,74 

mNHN angegeben wurde. 

Die Lage der neu hergestellten Baugrundbohrungen sowie der Altaufschlüsse sind in 

der Anlage 1 dargestellt. Die Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen sind in 

den Bodenprofilen (Anlage 2) und Versuchsprotokollen (Anlage 3) enthalten. 

 

 



 

Bericht 3132/2011 Seite 6 

2.3 Untergrund gemäß eigenen Erkundungen 

 

Die Ergebnisse der Baugrunderkundungen bestätigen prinzipiell die erwarteten 

Verhältnisse. Demnach steht oberflächennah 

 

Mutterboden (Schicht 0) 

als stark schluffiger Sand 

mit humosen Beimengungen  

 

an, welcher braun gefärbt ist. Dieser wurde in den Kleinrammbohrungen BS 1/11 und 

BS 2/11 in nur geringen Mächtigkeiten von 0,10 bis 0,15 m nachgewiesen. Der 

Mutterboden ist zumindest teilweise aufgefüllt. Nachfolgend wurden in der 

Kleinrammbohrung BS 1/11  

 

Auffüllungen (Schicht 1) 

als schluffige Sande 

mit humosen Bestandteilen sowie 

anthropogenen Beimengungen  

in Form von Ziegel- und Betonresten 

 

erschlossen, welche dunkelbraun gefärbt sind. Diese wurden bis 1,00 m uGOK 

festgestellt. In der Kleinrammbohrung BS 2/11 fehlen diese Auffüllungen. Hier wird der 

der Mutterboden von  

 

Resten des früheren Oberbodens (Schicht 2a) 

als stark sandige Schluffe 

mit geringen tonigen sowie organischen Beimengungen 

in steifer bis weicher Konsistenz 

 

unterlagert, welcher dunkelbraun gefärbt ist. Innerhalb dieser Ablagerungen wurden 

geringe anthropogene Bestandteile in Form von Ziegelresten festgestellt. 
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Die Reste des früheren Oberbodens wurden bis 0,90 m uGOK nachgewiesen. Sie 

werden von geringmächtigen 

Lößresten (Schicht 2b) 

als stark feinsandiger Schluff 

mit geringen tonigen Beimengungen  

in steifer Konsistenz 

 

unterlagert, welche lößtypisch gelbbraun gefärbt sind. Diese stehen in der 

Kleinrammbohrung BS 2/11 bis 1,30 m uGOK an. Die Reste des früheren Oberbodens 

sowie der Löß fehlen in der Kleinrammbohrung BS 1/11 aufgrund der hier 

oberflächennah anstehenden Auffüllungen. Nachfolgend wurde in beiden 

Kleinrammbohrungen  

 

Geschiebemergel (Schicht 3) 

als stark sandiger Ton 

mit schluffigen sowie geringen kiesigen Bestandteilen 

in steifer bis halbfester, in größerer Tiefe  

auch in halbfester bis fester Konsistenz 

 

erbohrt, welcher hellbraun bis braun gefärbt ist. Laboruntersuchungen an zwei Proben 

aus dem Geschiebemergel in der Kleinrammbohrung BS 1/11 ergaben natürliche 

Wassergehalte von wn = 8,7 bis 12,0 %, welche die Feldansprache hinsichtlich der 

Konsistenz bestätigen. Bestimmungen der Korngrößenverteilung ergaben folgendes: 

 

Auf-

schluss 

Entnahme-

tiefe [m uGOK] 

Verhältnis T/U/S/G 

[%] 

Bodenart 

[DIN 4022] 

Bodenart 

[EN ISO 14688-1] 

Bodengruppe 

[DIN 18196] 

BS 1/11 1,00 - 2,30 12,5/32,6/52,7/2,2 S, u*, t‘ fsimsiclcsiSa TL 

BS 1/11 2,30 - 4,00 15,3/33,0/48,8/2,9 S, u*, t‘ fsimsiclcsiSa TL 

 

Tabelle 1: Laborergebnisse Geschiebemergel (Schicht 3) 

 

Der Geschiebemergel wurde bis maximal 4,80 m uGOK nachgewiesen. Er wird in 

beiden Kleinrammbohrungen von 
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eiszeitlichen Sanden (Schicht 4) 

als Gemische aus fein- und Mittelsanden 

lokal mit schluffigen Beimengungen 

in mitteldichter bis dichter Lagerung 

 

unterlagert, welche gelbbraun gefärbt sind. Diese Sande wurden nicht durchfahren. 

 

 

2.4 Untergrund gemäß Altbohrungen 

 

Die vorliegenden Altbohrungen BS 1/94 bis BS 7/94 zeigen einen vergleichbaren 

Baugrundaufbau. Oberflächennah wurde organischer Löß (Mutterboden bzw. Reste des 

Oberbodens) erschlossen, welcher von Löß unterlagert wird. Lokal wurden 

oberflächennah Auffüllungen in Form von umgelagertem Löß angesprochen. 

Nachfolgend wird Geschiebemergel ausgewiesen, welcher lokal geringmächtige 

Sandeinschaltungen aufweist. Im Liegenden stehen ebenfalls eiszeitliche Sande an. 

 

 

2.5 Grundwasser 

 

Grundwasser wurde im Rahmen der eigenen Baugrunderkundungen nicht angetroffen. 

Auch in den Altbohrungen wird kein Grundwasser ausgewiesen.  

 

Aufgrund der erschlossenen Untergrundverhältnisse kann die Bildung von Staunässe 

bzw. Schichtwasser, insbesondere im Löß sowie in den Sandeinschaltungen im 

Geschiebemergel, nicht ausgeschlossen werden.  

 

Der Andrang von Schichtwasser und Staunässe unterliegt jahreszeitlichen und 

klimatischen Schwankungen. In hydrologisch ungünstigeren Zeiten ist mit einem 

höheren Andrang von Schichtwasser bzw. Staunässe zu rechnen. Die gesicherte 

Prognose von Bemessungswasserständen ist unter derartigen Bedingungen nicht 

möglich.  
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Für die Planung der erforderlichen Maßnahmen zur Erschließung ist von möglichen 

Schichtwasserständen bei ≈ 1,50 m uGOK bei einem geringen Wasserandrang 

auszugehen. 

  

Für die Planung von Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit werden 

vorhabenbezogene Einzelgutachten zur Festlegung möglicher 

Bemessungswasserstände  empfohlen.  

 

 

2.6 Tragfähigkeiten 

 

Im Bereich der Kleinrammbohrungen BS 1/11 und BS 2/11 wurden bei 0,50 m uGOK 

Versuche zur Feststellung der Tragfähigkeit des Untergrundes durchgeführt. Folgende 

Ergebnisse wurden erzielt: 

 

Aufschluss 
Prüfebene 

[m uGOK] 

EVD 

[MN/m²] 

EV2 

[MN/m²] 

BS 1/11 0,50 8,1 < 15 

BS 2/11 0,50 5,8 < 10  

 

Tabelle 2: Tragfähigkeiten im potentiellen Planum 

 

Anm.: Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte auf der Grundlage der ZTV-StB LBB LAS 09 

 sowie von Erfahrungswerten! 
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2.7 Kennwerte 

 

Die für die Baumaßnahme relevanten Böden werden nach der  

 

DIN 1045 Lastannahmen, Bodenkennwerte 

DIN 18196 Erdbau, Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 

DIN 18300 Erdarbeiten, Allgemeine technische Vorschriften für Bauleistungen 

EAU 1960 Empfehlungen des Arbeitskreises Ufereinfassungen  

ZTVE-StB 09 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Erdarbeiten im Straßenbau 

 

sowie den durchgeführten Laboruntersuchungen wie folgt klassifiziert: 

 

Schicht 0    Mutterboden 

Bodengruppe nach DIN 18 196  OU  (organische Schluffe) 

     OH  (humose Sande) 

Bodenklasse nach DIN 18 300  1  (Oberboden) 

 ab 0,30 m uGOK  4  (mittelschwer lösbar) 

 bei IC < 0,5   2  (fließende Bodenarten) 

Bodengruppe nach ATV A 127  G4 

Frostempfindlichkeit   F3  (stark frostempfindlich) 

Wichte     k = 20,0/10,0 kN/m³ 

Reibungswinkel    k’ = 26,0° 

Kohäsion     ck’ = 5,0 kN/m² 

Steifemodul    cal Es = 2,0 bis 5,0 MN/m² 

Durchlässigkeit    k = 10-6 bis 10-8 m/s 
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Schicht 1    Auffüllungen 

Bodengruppe nach DIN 18 196  [SU/SU*] (aufgefüllte schluffige/stark schluffige Sande) 

 untergeordnet   A  (anthropogene Auffüllungen) 

 untergeordnet   Bauschutt im Sinne der LAGA  

Bodenklasse nach DIN 18 300  3/4  (leicht bis mittelschwer lösbar) 

Bodengruppe nach ATV A 127  G2/3 

Frostempfindlichkeit   F2/3  (stark frostempfindlich) 

Wichte     k = 19,0/11,0 kN/m³ 

Reibungswinkel    k’ = 28,0° 

Kohäsion     ck’ = 2,0 kN/m² 

Steifemodul    cal Es = 1,0 bis 20,0 MN/m² 

Durchlässigkeit    k = 10-6 bis 10-7 m/s 

 

Schicht 2a/b     Reste des Oberbodens und Löß 

Bodengruppe nach DIN 18 196  UL  (leicht plastische Schluffe) 

 untergeordnet   OU  (organische Schluffe) 

Bodenklasse nach DIN 18 300  4  (mittelschwer lösbar) 

 bei IC < 0,5   2  (fließende Bodenarten) 

Bodengruppe nach ATV A 127  G3 

Frostempfindlichkeit   F3  (stark frostempfindlich) 

Wichte     k = 20,0/10,0kN/m³ 

Reibungswinkel    k’ = 27,0° 

Kohäsion     ck’ = 3,0 bis 8,0 kN/m² 

Steifemodul    cal Es = 5,0 bis 15,0 MN/m² 

Durchlässigkeit    k = 10-7 bis 10-8 m/s 

 

Schicht 3    Geschiebemergel 

Bodengruppe nach DIN 18 196  TL  (leicht plastische Tone) 

 untergeordnet   ST*  (stark tonige Sande)  

Bodenklasse nach DIN 18 300  4  (mittelschwer lösbar) 

Bodengruppe nach ATV A 127  G3/4 

Frostempfindlichkeit   F3  (mittel bis stark frostempfindlich) 

Wichte     k = 20,0/10,0 kN/m³ 

Reibungswinkel    k’ = 30,0° 

Kohäsion     ck’ = 5,0 kN/m² 

Steifemodul    cal Es = 10,0 bis 20,0 MN/m² 

Durchlässigkeit    k = 10-8 bis 10-9 m/s 
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Schicht 4     Sande 

Bodengruppe nach DIN 18 196  SU  (schluffige Sande) 

     SE  (enggestufte Sande) 

Bodenklasse nach DIN 18 300  3  (leicht lösbar) 

Bodengruppe nach ATV A 127  G1/2 

Frostempfindlichkeit   F1/2  (nicht bis gering frostempfindlich) 

Wichte     k = 18,0/10,0 kN/m³ 

Reibungswinkel    k’ = 33,0° 

Kohäsion     ck’ = 0,0 kN/m² 

Steifemodul    cal Es = 40,0 bis 80,0 MN/m² 

Durchlässigkeit    k = 10-4 bis 10-5 m/s 

 

 

3. Umwelttechnische Untersuchungen 

3.1 Bildung der Mischprobe 

 

Im Zuge der Baumaßnahmen können alle anstehenden Böden als Aushub anfallen. In 

den Böden der Schichten 2b bis 4 wurden organoleptisch keine Auffälligkeiten 

festgestellt. Zudem besteht kein Verdacht auf Verunreinigungen, sodass für diese 

Böden nach LAGA TR Boden keine Untersuchungen erforderlich sind.  

 

In den Auffüllungen (Schicht 1) wurden anthropogene Beimengungen festgestellt. 

Gleiches gilt für die Reste des früheren Oberbodnes (Schicht 2a). Somit wurden an 

einer Mischprobe aus diesen Schichten chemische Untersuchungen zur gesicherten 

Einschätzung von erforderlichen Verwertungen oder Entsorgungen durchgeführt. Die 

untersuchte Mischprobe wurde aus folgenden Einzelproben gebildet: 

 

Aufschluss Tiefe [m uGOK] Schicht 

BS 1/11 0,10 - 1,00 1 

BS 2/11 0,15 - 0,90 2 

 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Mischprobe 
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3.2 Ergebnisse  

 

In der untersuchten Mischprobe wurden mineralische Fremdbestandteile von  

≤ 10 Vol.-% enthalten, sodass diese gemäß LAGA als Boden klassifiziert werden kann. 

Somit wurden Untersuchungen nach LAGA TR Boden ausgeführt. Folgende, die 

Zuordnung nach LAGA beeinflussende, Auffälligkeiten wurden festgestellt: 

 

 geringe Überschreitung des Zuordnungswertes Z 1 beim Parameter PAK im 

Feststoff 

 Überschreitung des Zuordnungswertes Z 1 beim Parameter TOC im Feststoff 

 sehr deutliche Überschreitung des Zuordnungswertes Z 1.2 beim Parameter 

Sulfat im Eluat 

 

Im Ergebnis muss die untersuchte Mischprobe dem Zuordnungswert Z 2 nach LAGA 

TR Boden zugeordnet werden. Eine Verwertung im Sinne der LAGA ist somit möglich.  

 

 

3.3 Verwertung von Aushub 

 

Im Zuge der Baumaßnahme anfallender Aushub ist entsprechend der festgestellten 

Belastungen zu verwerten oder zu entsorgen. Hierfür ist mit folgenden Kosten zu 

rechnen:  

 

 Boden/Bauschutt der Belastungsklasse Z 1.1  3,50 bis 5,00 EUR/to 

 Boden/Bauschutt der Belastungsklasse Z 1.2  6,00 bis 9,00 EUR/to 

 Boden/Bauschutt der Belastungsklasse Z 2  12,00 bis 15,00 EUR/to 

 Boden/Bauschutt der Belastungsklasse > Z 2  >> 25 EUR/to 

in Abhängigkeit von der Belastung 

 

Die angegeben Preise beinhalten das Übernehmen der Böden auf der Baustelle und die 

fachgerechte Verwertung bzw. Entsorgung. Aufgrund dieser Preise kann durch den 

Planer eine überschlägige Kostenermittlung für die Verwertung/Entsorgung erfolgen.  
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4. Grundbautechnische Bewertung 

4.1 Kanalbau 

 

Im Untersuchungsbereich sollen Kanäle zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser 

neu verlegt werden. Angaben zur geplanten Verlegetiefe liegen derzeit nicht vor. Somit 

wird zunächst von einer Verlegung in allen anstehenden Böden ausgegangen. 

Maßgeblich für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten sind unter anderem die 

ATV A 127 sowie die DIN EN 1610.  

 

Auflagerung 

Die Böden der Schichten 0 bis 3 werden den Bodengruppen G3/4 zugeordnet. Eine 

direkte Auflagerung ist in diesen Böden somit nicht zulässig, sodass der Einbau einer 

gesonderten Bettungsschicht erforderlich wird. Hierzu sind steinfreie Böden der 

Bodengruppen G1/2 zu verwenden. Hierzu kann Aushub aus den Sanden (Schicht 4) 

oder entsprechend geeignetes Liefermaterial verwendet werden. Liegt die Rohrsohle in 

den anstehenden Sande (Schicht 4) kann direkt aufgelagert werden.  

 

Tragfähigkeit 

Der anstehende Geschiebemergel sowie die anstehenden Sande (Schichten 3 und 4) 

sind als ausreichend tragfähig zur Verlegung von Rohrleitungen anzusehen. Liegt die 

Grabensohle in den überlagernden Schichten 0 bis 2a/b, sind Mindertragfähigkeiten in 

der Grabensohle nicht auszuschließen. In derartigen Bereichen werden dann 

tragfähigkeitserhöhende Maßnahmen in der Grabensohle erforderlich. Empfohlen wird 

ein zusätzlicher Bodenaustausch mit einer Mächtigkeit von d ≥ 0,20 m zusätzlich zur 

Bettungsschicht. Diese Maßnahme sollte für 30 % der Haltungslänge vorgesehen 

werden. Nach Vorlage der genauen Lage der Rohrsohle ist dieses zu überprüfen.  

 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind abhängig von der Tiefenlage der Grabensohle 

in diesen Bereichen und den Verhältnissen während der Bauausführung. Diese sind 

dementsprechend nach Vorlage der Planung zu konkretisieren und im Zuge der 

Bauausführung ggfs. anzupassen.  
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Baugruben, Rohrgräben 

Flachere Gräben mit Tiefen von < 1,25 m können kurzzeitig senkrecht hergestellt 

werden. Rohrgräben mit Tiefen von > 1,25 m können in den Böden der Schichten 0 bis 

3 mit Böschungen im Winkel von maximal 60° gesichert werden. In den Sanden 

(Schicht 4) sind nur flachere Böschungen von maximal 45° zulässig.  

 

Bedingung für die genannten Böschungswinkel ist ein ausreichend lastfreier Streifen 

sowie Grundwasserfreiheit über das gesamte Grabenprofil.  

 

Wasserhaltung 

Wasserhaltungen werden dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge nicht erforderlich. 

Gegebenenfalls anfallendes Schicht- oder Tageswasser ist offen zu fassen und 

abzuleiten. Entsprechende Positionen sind in der Leistungsbeschreibung zu 

berücksichtigen. 

 

Verfüllung der Rohrgräben 

Aushub aus den Sanden (Schicht 4) ist als ausreichend verdichtbar anzusehen und 

kann somit zur Grabenverfüllung, auch innerhalb der Leitungszone, verwendet werden. 

Aus den nicht genannten Schichten anfallender Aushub ist aufgrund seiner 

Feinbestandteile sowie der bereichsweise weichen Konsistenz nicht zur 

Grabenverfüllung geeignet.  

 

In der Grabenverfüllung sind in Abhängigkeit vom Verfüllmaterial Verdichtungsgrade 

von DPR  98 % nachzuweisen. In der Leitungszone sind Verdichtungsgrade von  

DPR  97 % ausreichend. Aufbau und Verdichtung der Grabenverfüllung ist auf den 

nachfolgenden Straßenbau abzustimmen. 
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4.2 Straßenbau 

 

Angaben zur geplanten Gradiente liegen nicht vor. Vorerst wird von einer geländenahen 

Gradiente und somit von einem Planum Untergrund bei  0,50 bis  

0,80 m uGOK ausgegangen. In diesem Teufenbereich wurden Böden der Schichten 0 

bis 2a/b (Mutterboden, Auffüllungen, Reste des Oberbodens und Löß) erkundet.  

 

Frostempfindlichkeit 

Die potentiellen Planumsböden der Schichten 0 bis 2a/b sind aufgrund ihrer 

Kornzusammensetzung als mittel bis stark frostempfindlich anzusehen und werden 

gemäß ZTVE-StB 09 den Frostempfindlichkeitsklassen F2/3 zugeordnet. Somit sind aus 

Gründen der Frostsicherheit Frostschutzschichten vorzusehen, welche vom Fachplaner 

gemäß RStO zu bemessen sind.  

 

Da keine genaue Abgrenzung zwischen F2 und F3-Böden erfolgen kann und 

überwiegend F3-Böden im Planum anstehen, ist bei der Bemessung die 

Frostempfindlichkeitsklasse F3 für den gesamten Planungsbereich anzusetzen.  

 

Wasserverhältnisse 

Steht Grundwasser ständig oder auch nur zeitweise im Bereich bis 2,00 m unter 

Planum an, sind bei vorhandener Frostbeanspruchung die Wasserverhältnisse als 

ungünstig anzusehen. Im Zuge der Baugrunderkundung wurde im Bereich bis 2,00 m 

unter Planum kein Grundwasser festgestellt, sodass die Wasserverhältnisse als günstig 

eingestuft werden können.  

 

Planumstragfähigkeit 

Die bei 0,50 m uGOK durchgeführten Tragfähigkeitsmessungen mit dem LFG ergaben 

Tragfähigkeiten von EV2 < 10 bis 15 MN/m². Die Mindestanforderung an die 

Tragfähigkeit im Planum Untergrund von EV2 ≥ 45 MN/m² wird unter den derzeitigen 

Verhältnissen deutlich unterschritten.  
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Bei der Bewertung der Ergebnisse ist weiterhin zu berücksichtigen, dass in Schürfen in 

der Regel höhere Tragfähigkeiten als auf einem freien Planum gemessen werden. 

Zudem erfolgt im Zuge der Bauarbeiten zunächst eine Auflockerung im Planum. Im 

Planum sind demnach geringere Tragfähigkeiten, als in den Baugrunderkundungen 

gemessen, nicht auszuschließen.  

 

Somit werden in jedem Fall tragfähigkeitserhöhende Maßnahmen im Planum 

Untergrund erforderlich. Folgende Möglichkeiten bestehen: 

 

(1) zusätzlicher Bodenaustausch aus Kiessand, Mächtigkeit d ≥ 0,35 m 

(2) zusätzlicher Bodenaustausch mit Bewehrung aus Geokunststoffen,  

Mächtigkeit d ≥ 0,25 m 

(3) Untergrundverbesserung mit Bindemitteln 

 

Alle aufgeführten Varianten (1) bis (3) sind aus geotechnischer Sicht gleichwertig, 

sodass eine Festlegung der Vorzugsvariante auf der Grundlage einer Kostenschätzung 

erfolgen sollte. Bei Ausführung der Varianten (2) und (3) sind jedoch Einschränkungen 

bei der Ausführung von nachfolgenden Erdarbeiten gegeben.  

 

Für den bei Variante (1) und (2) erforderlichen Bodenaustausch sollte ein Kiessand mit 

Feinkornanteilen von maximal 15 Gew.-% vorgesehen werden. Alternativ kann 

Recyclingmaterial eingesetzt werden. Bei der Wahl des Austauschmaterials ist zu 

beachten, dass dieses im Zuge der Bauausführung befahren werden muss.  

 

Hinweise zur Bauausführung 

Es wird darauf verwiesen, dass die potentiellen Planumsböden aufgrund der 

vorhandenen Feinkornanteile stark wasserempfindlich sind. Diese können bei 

Wasserzufuhr in ihrer Verdichtungsfähigkeit sowie den erreichbaren Tragfähigkeiten 

negativ beeinflusst werden. Das Planum sollte somit während und nach der 

Baumaßnahme durch geeignete Maßnahmen (kurze Bauabschnitte, ggfs. Abdecken, 

Querneigung etc.) vor Feuchtigkeit geschützt werden. Zur Herstellung des Planums 

wird der Einsatz einer glatten Baggerschaufel empfohlen. Das Befahren des 

ungeschützten Planums mit gummibereiften Fahrzeugen ist zu vermeiden. 
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4.3 Regenwasserversickerung 

 

Maßgebend für die Versickerung von Regenwasser sind die Hinweise und Forderungen 

der ATV-DVWK-A 138 (Planung, Bau und Bemessung von Anlagen zur Versickerung 

von Regenwasser) zu beachten. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden: 

 

 Durchlässigkeit der anstehenden Böden im Bereich zwischen 1*10-3 und  

1*10-6 m/s 

 Abstand zwischen Versickerungselement und Bemessungswasserstand MHGW 

(Mittlerer Höchster Grundwasserstand) mindestens 1,00 m 

 

Zudem soll auf Verkehrsflächen anfallendes Regenwasser durch eine belebte 

Bodenzone versickert werden. Dieses kann durch oberflächennahe 

Versickerungssysteme wie z.B. Mulden erfolgen.  

 

Die Forderung hinsichtlich der Wasserdurchlässigkeit wird nur durch die im Liegenden 

erschlossenen Sande (Schicht 4) mit Wasserdurchlässigkeiten von kf ≈ 10-4 bis 10-5 

erfüllt. Alle weiteren anstehenden Böden sind geringer durchlässig.  

 

Eine Versickerung von Regenwasser wäre somit in den Sanden möglich. Hierzu sind 

jedoch tieferführenden Versickerungselemente (Unterkante ≥ 5,00 m uGOK) 

erforderlich, welche nur mit einem hohen wirtschaftlichen Aufwand hergestellt werden 

können. Aus diesem Grund wird empfohlen, Regenwasser zu fassen und abzuleiten. 

Muss zwingend Regenwasser versickert werden, sind nach Festlegung der Standorte 

der Versickerungsanlagen ergänzende Baugrunderkundungen zum Nachweis der 

ausreichenden Mächtigkeit der sickerfähigen Sande vorzusehen. Ergänzende 

Abstimmungen zwischen den Planungsbeteiligten sind erforderlich. 
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4.4 Allgemeine Hinweise für Hochbaumaßnahmen 

 

Die erschlossenen Böden sind als prinzipiell ausreichend tragfähig anzusehen, sodass 

die Gründung von Bauwerken ohne größere zusätzliche Maßnahmen möglich ist.  

 

Werden Bauwerke ohne Unterkellerung errichtet, sind jedoch die oberflächennah 

anstehenden Böden der Schichten 0 und 1 (Mutterboden, Auffüllungen) gegen ein 

Gründungspolster zu ersetzen. Vorgaben zur Mächtigkeit sowie zur Ausführung des 

Gründungspolsters sind in vorhabensbezogenen Einzelgutachten zu erarbeiten. Bei nur 

geringen Polstermächtigkeit sind für die Gründung sodann die unterlagernden Böden 

der Schichten 2a/b (Reste des Oberbodens, Löß) maßgebend. Für Vorbemessungen 

der Gründungen können dementsprechend die in der DIN 1054:2005-01, Tab. A.3 

aufgeführten zulässigen Sohldrücke angesetzt werden. 

 

Werden Bauwerke mit Keller ausgeführt, wird die Gründungssohle in der Regel in der 

Schicht 3 (Geschiebemergel) liegen. Hier sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Für Vorbemessungen der Gründungen können die in der DIN 1054:2005-01, Tab. A.4 

aufgeführten zulässigen Sohldrücke angesetzt werden.  

 

Allgemeine Hinweise zu den erforderlichen Erdarbeiten sind in Abschnitt 4.1 enthalten. 

Diese sind sinngemäß auch auf Erdarbeiten im Zuge von Hochbaumaßnahmen 

übertragbar.  

 

Zum Schutz von nichtunterkellerten Bauwerken gegen Feuchtigkeit sind 

Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18195-4:2000-08, Abs. 7.4 erforderlich. Demnach 

sind Abdichtungen mittels Bitumenbahnen, kaltselbstklebenden Bitumen-

Dichtungsbahnen, Kunststoff- oder Elastomer-Dichtungsbahnen, kunststoffmodifizierte 

Bitumendickbeschichtungen oder Asphaltmastix möglich. Für Bauwerke mit 

Kellergeschoß ist in vorhabenbezogenen Einzelgutachten gesondert zu prüfen.  
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5. Zusammenfassung  

 

Durch die GGU mbH wurde für das Vorhaben "Magdeburg, Lindenhof, Bebauungsplan 

432-2.1“ eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Die anstehenden Böden wurden 

durch Kleinrammbohrungen und Schürfe erkundet. Ergänzend wurden Altbohrungen 

ausgewertet. Die anstehenden Böden wurden nachfolgend bodenmechanisch sowie 

chemisch untersucht.  

 

Die Untergrundverhältnisse wurden beschrieben und hinsichtlich ihrer Eignung für die 

geplante Maßnahme beurteilt. Demnach ist der Untersuchungsbereich von 

Deckschichten aus Mutterboden sowie Auffüllungen geprägt. Diese werden von Resten 

des Oberbodens auf Löß unterlagert. Nachfolgend wurde Geschiebemergel erkundet. 

Im Liegenden stehen eiszeitliche Sande an. Grundwasser wurde bis zur Endteufe von 

5,00 m uGOK nicht festgestellt.  

 

Chemische Untersuchungen an den oberflächennah anstehenden Auffüllungen sowie 

den Reste des Oberbodens ergaben einen Zuordnungswert Z 2 nach LAGA TR Boden.  

 

Die Ergebnisse wurden für den Kanalbau und den Straßenbau bewertet. Demnach wird 

der Einbau einer Bettungsschicht erforderlich. Liegt die Grabensohle im 

Geschiebemergel oder den nachfolgenden Sande, sind ausreichende Tragfähigkeiten 

vorhanden. Mindertragfähigkeiten werden in den überlagernden Böden erwartet, welche 

sodann tragfähigkeitserhöhenden Maßnahmen erfordern. Diese wurden in Art und 

Umfang vorgeschlagen. Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung sind nicht 

erforderlich. Zur Grabenverfüllung kann nur aus den Sanden anfallender Aushub 

verwendet werden.  

 

Das Planum der geplanten Straßen liegt in der Regel in stark frostempfindlichen Böden, 

sodass Frostschutzschichten erforderlich werden. Diese können unter Ansatz von 

günstigen Wasserverhältnissen bemessen werden. Im Planum sind durchgehend 

deutliche Mindertragfähigkeiten vorhanden. Somit werden tragfähigkeitserhöhende 

Maßnahmen erforderlich, welche in Art und Umfang vorgeschlagen wurden.  
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Lediglich die im Liegenden anstehenden Sande sind für eine Versickerung von 

Regenwasser geeignet. Hierzu wären jedoch tiefe Versickerungselemente (Unterkante 

≥ 5,00 m uGOK) erforderlich, welche nur mit einem hohen wirtschaftlichen Aufwand 

hergestellt werden können. Aus diesem Grund wird empfohlen, Regenwasser zu fassen 

und abzuleiten.  

 

Für geplante Hochbaumaßnahmen wurden allgemeine Hinweise erarbeitet. Diese sind 

durch vorhabensbezogene Einzelgutachten zu präzisieren.  

 

 

 

 

(Dipl.-Ing. B. Kröber) 
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Lageplan
ohne Maßstab

BS1/11 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; GGU, 2011

MP = Tragfähigkeitsmessung mit dem Leichten Fallgewichtsgerät
BS1/94 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; Altbohrung

Höhenbezug = Kanaldeckel (76.74 mNHN)
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gelbbraun, stark feinsandig, schwach
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schwach tonig)
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schluffig, sehr schwach kiesig)

 4.40

Geschiebemergel
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sehr schwach kiesig)

 5.00

Mittelsand
gelbbraun, stark feinsandig
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Baugrundschnitt I - Baugrundaufschlüsse 2011
Maßstab 1 : 50

BS1/11 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; GGU, 2011

wn = natürlicher Wassergehalt [%]
Höhenbezug = Kanaldeckel (76.74 mNHN)

BS1/94 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; Altbohrung
Evd = dynamischer Verformungsmodul [MN/m²]
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Baugrundschnitt II - Altbohrungen
Maßstab 1 : 50

BS1/11 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; GGU, 2011

wn = natürlicher Wassergehalt [%]
Höhenbezug = Kanaldeckel (76.74 mNHN)

BS1/94 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; Altbohrung
Evd = dynamischer Verformungsmodul [MN/m²]
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Baugrundschnitt III - Altbohrungen
Maßstab 1 : 50

BS1/11 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; GGU, 2011

wn = natürlicher Wassergehalt [%]
Höhenbezug = Kanaldeckel (76.74 mNHN)

BS1/94 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; Altbohrung
Evd = dynamischer Verformungsmodul [MN/m²]
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Baugrundschnitt I - Baugrundaufschlüsse 2011
Maßstab 1 : 50

BS1/11 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; GGU, 2011

wn = natürlicher Wassergehalt [%]
Höhenbezug = Kanaldeckel (76.74 mNHN)

BS1/94 = Kleinrammbohrung gemäß DIN EN ISO 22475-1; Altbohrung
Evd = dynamischer Verformungsmodul [MN/m²]
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Chemische Analyse von Proben nach LAGA TR Boden 

Parameterumfang nach Tab II. 1.2-4/5 
 

Probenahme am: 18.02.2011 
Probenahme durch: GGU mbH 
Probenahmestelle: Auffüllungen (Lehm/Schluff nach LAGA TR Boden) 
Probe:   Mischprobe Chemie 1 
 

Parameter Verfahren Einheit MP 1 Zuordnungswerte 

Untersuchungen im Feststoff   Z 0  Z 1 Z 2 

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 11262 mg/kg < 0,05   3 10 

Arsen DIN EN ISO 11885 mg/kg 9,7 15  45 150 

Blei DIN EN ISO 11885 mg/kg 160 70  210 700 

Cadmium DIN EN ISO 11885 mg/kg 0,29 1  3 10 

Chrom DIN EN ISO 11885 mg/kg 19 60  180 600 

Kupfer DIN EN ISO 11885 mg/kg 45 40  120 400 

Nickel DIN EN ISO 11885 mg/kg 19 50  150 500 

Thallium DIN EN ISO 17294 mg/kg < 0,4 0,7  2,1 7 

Quecksilber DIN EN 1483 mg/kg 0,39 0,5  1,5 5 

Zink DIN EN ISO 11885 mg/kg 110 150  450 1500 

Mineralölkohlen- 
wasserstoffe 

LAGA Richtlinie  
KW 04 

mg/kg < 1 100  300 1000 

 PAK nach EPA LUA Merkblatt NRW mg/kg 3,86 3  3 30 

 BTEX DIN ISO 22155 mg/kg < 0,05 1  1 1 

 LHKW DIN ISO 22155 mg/kg < 0,05 1  1 1 

EOX DIN 38414-S17 mg/kg < 1 1  3 10 

TOC DIN ISO 10634 % 2,5 0,5  1,5 5 

 PCB DIN 38414 S20 mg/kg < 0,01 0,05  0,15 0,5 

Bewertung Feststoff   Z 2     

Untersuchungen im Eluat  Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

pH-Wert DIN 38404 C5  7,8 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12

Leitfähigkeit DIN EN 27888 µS/cm 524 250 250 1500 2000 

Chlorid DIN EN ISO 10304 mg/l 1,5 30 30 50 100 

Sulfat DIN EN ISO 10304 mg/l 189 20 20 50 200 

Cyanide, gesamt DIN 38405 D13/14-1 µg/l < 5 5,0 5 10 20 

Arsen DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 14 14 20 60 

Blei DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 40 40 80 200 

Cadmium DIN EN ISO 11885 µg/l < 1 1,5 1,5 3 6 

Chrom DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 12,5 12,5 25 60 

Kupfer DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 20 20 60 100 

Nickel DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 15 15 20 70 

Quecksilber DIN EN 1483 µg/l < 0,2 < 0,5 < 0,5 1 2 

Zink DIN EN ISO 11885 µg/l < 10 150 150 200 600 

Phenol-Index DIN EN ISO 14402 µg/l < 10 20 20 40 100 

Bewertung Eluat   Z 2     

Gesamtbewertung   Z 2     
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